
„Boykotthetze“ durch Kartenlegen

Urteil des Bezirksgerichts Suhl — 1 Ks 24/56 — 
vom 16, 4. 1956:

Die 53jährige Angeklagte bestritt seit 1945 ihren Lebens
unterhalt dadurch, daß sie gegen Entgelt Karten legte. Ihre 
Besucher waren meistens Frauen, die aus den Karten ihr 
Schicksal erfahren wollten. Sie hatte einen großen Besucher
kreis und empfing oftmals mehrere Personen pro Tag.
Ein in Westberlin wohnender Bruder der Angeklagten, der 
den Verhältnissen in der DDR feindlich ge genüb er stand und 
der die Einheit Deutschlands im westlichen Sinn erstrebte, 
riet ihr, ihre Besucher durch das Kartenlegen zum Verlassen 
der DDR zu bestimmen. Diesem Ansinnen kam die Angeklagte 
nach. Sie erzählte den sie auf suchenden Personen im Verlaufe 
des Kartenlegens, „daß die Behörde (Polizei, Gericht) bei 
ihnen liege, daß sie hinter ihnen her sei, daß sie eine Reise 
machen werden und diese glücken werde“. Dabei erwähnte sie, 
daß die Lebensverhältnisse in Westdeutschland bedeutend 
besser seien als in der DDR, daß in der DDR „nichts mehr zu 
holen“ sei und daß es das Beste sei, nach Westdeutschland zu 
gehen.
Die Angeklagte verstand es, ihre „Weissagungen“ so eindring
lich vorzubringen, daß daraufhin 18 Personen mit ihren Fa
milien, darunter mehrere Facharbeiter, das Gebiet der DDR 
verließen. War bei einem Besucher die Bereitschaft zur Re
publikflucht nicht vorhanden, dann bedrängte ihn die Ange
klagte solange mit Hinweisen auf angeblich bevorstehende 
Verhaftung durch die Volkspolizei, bis sie jeden Widerstand 
überwunden hatte. In einigen Fällen legte sie ihren Besuchern 
nahe, noch „in dieser Nacht“ abzureisen. In anderen Fällen 
bestärkte sie Besucher in ihrem bereits gefaßten Beschluß, 
die DDR zu verlassen.
In der Hauptverhandlung hat die Angeklagte zugegeben, daß 
sie selbst nicht an das glaubte, was sie ihren Besuchern er
zählte. Sie habe sich von ihrem Bruder und von Sendungen 
westlicher Rundfunkstationen beeinflussen lassen und wollte 
durch ihre „Weissagungen“ erreichen, daß möglichst viele 
Menschen nach Westdeutschland gehen.
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